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Amtliche Bekanntmachungen

Bauland im Amtsbereich Ortrand
 
Das Amt Ortrand bietet auf der Internetseite des Amtes 
Ortrand Baulandgrundstücke in allen Gemarkungen zum 
Verkauf an. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 
600 m² - 8.000 m², wobei der Grundstückszuschnitt zum 
Teil frei wählbar ist. Die Baulandpreise reichen lt. Boden-
richtwertkarte von 10 – 25 Euro/m², der Erschließungs-
zustand ist unterschiedlich. Genauere Informationen zu 
den jeweiligen Grundstücken erhalten Sie im Bauamt des 
Amtes Ortrand, Frau Richter, Tel.-Nr. 035755/605325 oder 
auf der Internetseite des Amtes Ortrand 
www.amt-ortrand.de.

Beschlüsse aus der Sitzung des Hauptausschusses Ortrand 
vom 18.09.2017

nichtöffentlicher Teil
-  Der Hauptausschuss Ortrand beschließt die Vergabe von 

Leistungen – Erstellung der wasserrechtlichen Erlaubnis 
einschließlich Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses für 
die Asphaltierung der Fahrspur bzw. Pflasterung der Park-
taschen auf dem Parkplatz am Bildungszentrum Ortrand an 
das Planungsbüro CoPi aus Cottbus.

-  Der Hauptausschuss Ortrand beschließt die Vergabe von 
Bauleistungen zur Errichtung einer Druckleitung auf dem Ge-
lände der Eintracht Ortrand, Sportplatz 1 in 01990 Ortrand 
an die Firma ST Straßen- und Tiefbau Tettau, Am Damm 5, 
04928 Schraden.

-  Der Hauptausschuss Ortrand beschließt die Vergabe von 
Bauleistungen zur Errichtung eines Schmutzwasserhausan-
schlusses auf dem Gelände der Eintracht Ortrand auf dem 
Gelände der Eintracht Ortrand, Sportplatz 1 in 01990 Ortrand 
an die Firma ST Straßen- und Tiefbau Tettau, Am Damm 5, 
04928 Schraden.

Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung 
Frauendorf vom 20.09.2017

öffentlicher Teil:
-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Klarstel-

lungssatzung in der Fassung vom Juli 2017 als Satzung. 
 Die Begründung wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauf-

tragt, den Beschluss über die Satzung alsdann ortsüblich 
bekannt zu machen.

 Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit der Begründung wäh-
rend der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangt werden kann.

-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Eröff-
nungsbilanz der Gemeinde Frauendorf zum 01.01.2011 ein-
schl. Anlagen gem. § 85 Absatz 3 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg.

-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung der Gemeinde Frauendorf über das 
Haushaltsjahr 2017.

-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Beantra-
gung von Fördermittel für den Kegelbahn-Neubau am Sport-
platz in Frauendorf über das Programm ILE/LEADER.

-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf LED über das Förderpro-
gramm Schulwegsicherung.

 Das Amt Ortrand wird beauftragt, einen entsprechenden 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der 
Schul- und Spielwegesicherung des Landes Brandenburg zu 
stellen.

nichtöffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Vergabe 

von Ingenieurleistungen (Entwurfsplanung) für die Beantra-
gung von Fördermittel für den Kegelbahn-Neubau am Sport-
platz in Frauendorf an das Ing.-Büro Lindemann.

-  Die Gemeindevertretung Frauendorf beschließt die Vergabe 
von Leistungen – Instandsetzung von Waldwegen (2. FM-
Antrag) an die Fa. ETD Zeisholz.

Beschluss aus der Sitzung  der Gemeindevertretung 
Lindenau vom 25.09.2017

nichtöffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Lindenau beschließt die Vergabe 

von Leistungen – Instandsetzung von Waldwegen an die Fa. 
ETD Zeisholz.

Beschlüsse aus der Sitzung  der Gemeindevertretung Tettau 
vom 25.09.2017

nichtöffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Beauftragung 

der Herstellung des Nachtrages „Eingangsbereich mit Ram-
pe“ für Los 2 – Bauarbeiten – im Mehrgenerationshaus an 
die Firma PS Ausbau Sähring.

-  Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Beauftragung 
von Metallbauarbeiten für Zaunanpassungen und Geländer-
erneuerung im Rahmen der Bauarbeiten am Mehrgenera-
tionshaus, Frauendorfer Str. 14 an die Firma Metallbau- und 
Treppenbau Götze aus Ortrand.

-  Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Beauftragung 
des Nachtrages „Stahlkonstruktion“ für 

 Los 2 – Bauarbeiten - im Mehrgenerationshaus an die Firma 
PS Ausbau Sähring.

-  Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Vergabe von 
Leistungen – Instandsetzung von Waldwegen an die Fa. 
ETD Zeisholz.

-  Die Gemeindevertretung Tettau beschließt die Erneuerung 
der Heizungsanlage im Objekt Lindenauer Str. 3a.

Beschluss aus der Sondersitzung  der Gemeindevertretung 
Großkmehlen vom 26.09.2017

nichtöffentlicher Teil
-  Die Gemeindevertretung Großkmehlen beschließt den Amts-

direktor zu ermächtigen, die Entscheidung über eine Perso-
nalangelegenheit zu treffen.

Beschluss aus der Sondersitzung  der Gemeindevertretung 
Kroppen vom 02.10.2017

öffentlicher Teil:
-  Die Gemeindevertretung Kroppen beschließt die Zahlung 

eines Zuschusses an den Sportverein zur Sanierung der Sa-
nitäranlagen in Höhe von 2.975,00 €.

Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Frauendorf zum 1.1.2011

I. Die Gemeindevertreter  haben in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 20.09.2017 gemäß § 85 Abs. 3 Bbg.  KVerf die geprüfte und 
testierte Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Frauendorf zum 
1.1.2011 beschlossen.

Eröffnungsbilanz 2011 Gem. Frauendorf
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II. Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2011
Der vorstehende Beschluss der Eröffnungsbilanz der Gemeinde 
Frauendorf zum 1.1.2011 wird hiermit gemäß § 85 Abs. 4 Bbg 
KVerf öffentlich bekannt gemacht.
Jeder Bürger hat das Recht, Einsicht in die Eröffnungsbilanz und 
die Anlagen zu nehmen.
Die Eröffnungsbilanz liegt zusammen mit den Anlagen ab sofort 
während der Sprechzeiten
Dienstag  9.00-11.30 Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Donnerstag 9.00-11.30 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
in der Amtsverwaltung Ortrand, Altmarkt 1, Zimmer 103 öffent-
lich aus.

ausgefertigt: 
gez. K. Sickert, Amtsdirektor

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Frauendorf für das Haushaltsjahr 2017

  
Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Frauendorf vom 20.09.2017  folgende Nachtragshaus-
haltssatzung erlassen: 

§ 1
Mit dem Nachtragshaushalt werden

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzie-
rung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfor-
derlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 werden in Höhe 
von 110.900 €  festgesetzt. 

§ 4
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5
Die Wertgrenzen der Absätze 1 bis 3 der Haushaltssatzung vom  
17.11.2015  bleiben unverändert.    
4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 

ist, werden bei
     a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000,00 Euro  

und   
    b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ein-

zelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 
Euro   festgesetzt.   

    
Aufgestellt: 31.08.2017  
Festgestellt: 04.09.2017  
 
gez. Schumann  gez. Sickert
Kämmerin  Hauptverwaltungsbeamter

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt ab sofort während der 
Sprechzeiten
Dienstag  9.00-11.30 Uhr und 13.00-17.30 Uhr
Donnerstag 9.00-11.30 Uhr und 13.00-15.30 Uhr
in der Amtsverwaltung Ortrand, Altmarkt 1, Kämmerei - Zimmer 
103 zur Einsicht aus.

gez. K. Sickert, Amtsdirektor

Bekanntmachung der Genehmigung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung der Stadt Ortrand Nr. 1/2015 

„Sondergebiet an der Großenhainer Straße“

Mit Bescheid vom 09.01.2017 Nr. 1524 10.5 9/16 hat der Landrat 
des Landkreises Oberspreewald - Lausitz den Bebauungsplan 
der Innenentwicklung der Stadt Ortrand Nr. 1/2015 „Sonderge-
biet an der Großenhainer Straße“ genehmigt. Die Erteilung der 
Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetz-
buchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs-
plan wurde am 11.01.2017 ausgefertigt und wird mit dieser Be-
kanntmachung wirksam. Jedermann kann den Bebauungsplan 
und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Be-
bauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 
bei der Amtsverwaltung Ortrand, Altmarkt 1 eingesehen werden:
Montag   07.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 
   12.00 Uhr bis 14.30 Uhr 
Dienstag  07.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 
   12.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Mittwoch  07.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 
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   12.00 Uhr bis 14.30 Uhr 
Donnerstag 07.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 
   12.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag  07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften und 2. nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Ortrand, 25.08.2017   

K. Sickert  -Siegel-
Amtsdirektor

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand über den 
Beschluss der Klarstellungssatzung in der Fassung vom 

Juli 2017 als Satzung der Gemeinde Frauendorf

-   Die Gemeindevertretung Frauendorf hat in der Sitzung am 
20.09.2017 gemäß § 3 Kommunalverfassung Brandenburg 
und § 2 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch die Klarstellungssat-
zung der Gemeinde Frauendorf beschlossen. 

-   Der Geltungsbereich der Klarstellungssatzung der Gemein-
de Frauendorf, berührt die zu „im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen“ erklärte Siedlungsfläche des Ortes Frauendorf

 (s. Übersichtsplan).
-   Ziel und Zweck der Klarstellungssatzung ist die Klarstellung 

bzw. Anpassung der Grenzen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
1 BauGB an den geänderten baulichen Bestand seit der 
Rechtskraft der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (Reduzierung und Hinzu-
nahme) für eine rechtssichere Klärung planungsrechtlicher 
Grundlagen zur Beurteilung von künftigen Baugesuchen.

 Mit der Satzungsänderung sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine der Gemeinde Frauendorf ent-
sprechende städtebauliche Entwicklung angepasst bzw. ge-
schaffen werden. 

 Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

gez. Kersten Sickert
Amtsdirektor

Plan - Klarstellungssatzung Gemeinde Frauendorf Fassung Juli 2017
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Nichtamtliche Bekanntmachungen

Sprechzeiten der Suchtberatung des Gesundheits-
amtes Senftenberg

Ort: Vereinshaus am Kirchplatz 6 in Ortrand

am 13. und 27. November 2017
von 13.00 bis 15.00 Uhr

Ansprechpartnerin: Frau Zschieschang
Tel.-Nr. 03573 / 870 4337

Sprechstunde für psychisch Kranke
ist jeden 3. Montag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr im 
Pfarrhaus in Großkmehlen.
Ansprechpartner ist Frau Cornelia List, Dipl.-Sozialarbeiterin 
(FH), erreichbar unter der Telefonnummer 03573/8704338.

   
Wenn aus Liebe 

Leben wird,
bekommt das Glück

einen NamenEin Kind, was ist das?
Glück, für das es keine Worte gibt,
Liebe, die Gestalt angenommen hat,
eine Hand, die zurückführt in eine Welt,
die man längst vergessen hat.

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes

- Lara Breithor
- Nora Haufe
- Lennja Thalea Ziersch
- Collin Müller

Ihr Amtsdirektor Kersten Sickert

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Sprechzeiten der Schiedsstelle des Amtes Ortrand

Sprechstunden finden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus in Ortrand statt.

Außerhalb der Sprechzeiten können unverbindlich telefo-
nische Anfragen gestellt werden.

Herr Faustmann Tel: 035755 51304
  Fax: 035755 51303
Frau Döring Tel: 035755 50944

DAS ORDNUNGSAMT INFORMIERT

Sehr geehrte Waldbesitzer, 

in den letzten Tagen ist es auf Grund von  
wetterbedingten Herbststürmen  zu 
erheblichen  Sturmschäden durch umgestürzte Bäume  in 
den Wäldern gekommen.
Dabei  wurden Waldwege versperrt, die eine Befahrbar-
keit und eine Begehung für Waldbesucher nicht mehr 
möglich machen. 
Dies stellt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung dar.  
Wir möchten deshalb alle Waldbesitzer bitten, entspre-
chende Kontrollen im eigenen Wald durchzuführen und 
die Hindernisse durch Bäume und Äste zu beseitigen, 
damit eine ungehinderte Befahrung und Begehung für je-
dermann wieder möglich ist.

gez. Sickert
Amtsdirektor

Veranstaltungen im Amtsbereich 

04.11.2017 Ortrander Kulturbahnhof, 
   „Jürgen Kerth“, Beginn: 20.00 Uhr

11.11.2017 Burkersdorfer Kirmes, der Burkersdorfer 
   Kirmes Klub lädt ein, Ort: Pulsnitzhalle

12.11.2017 Großkmehlen – Kammermusik für Barock-
   posaune und Gitarre, Veranstalter: Gemeinde  

  Großkmehlen, Ort: Hochzeitssaal im Schloss

17.-19.11.2017 Tettau - Kreisschau Rassegeflügel, 
   Veranstalter: KTZV Tettau und Umgebung,
    Ort: Spartenheim

18.11.2017 Ortrander Kulturbahnhof, „Big Fat Shakin“, 
   Mix aus Rock´n´Roll,  Rockabilly, Swing & Sur,
    Beginn: 21.00 Uhr

25.11.2017 Ortrander Kulturbahnhof, „The Gospel 
   Passengers“, Beginn: 17.00 Uhr

26.11.2017 Ortrand - 27. Tag der Stadtgeschichte
   „Urban Gaubisch aus Ortrand und Martin
    Luther aus Eisleben“, Veranstalter: Heimatver-
   ein „1912“ für Ortrand und Umgebung e. V.,   

  Ort: Rathaussaal, Beginn 15.30 Uhr

02.12.2017 Tettau - Kita und Vereine Gemeinde Tettau   
  „Weihnachtsmarkt im Kleinen Kulturgarten“

DANK AN ALLE WAHLHELFER 

Die Vorbereitung und Durchführung einer Wahl ist ein großer or-
ganisatorischer Aufwand. Ein reibungsloser Ablauf ist nur mög-
lich, wenn alle Hand in Hand zusammen arbeiten. 

Für die  Einrichtung der Wahllokale gilt 
mein besonderer Dank den Frauen und 
Männern der Bauhöfe der Gemeinden 

und der Stadt Ortrand. Auftretende Probleme konnten im Vorfeld 
der Wahl gelöst werden.

Für den reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl am 24. Sep-
tember haben zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr in den 9 Wahl-
lokalen  insgesamt 70 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesorgt. 

In vielen Wahllokalen konnten wir auf ein erfahrenes Wahlhel-
ferteam zurückgreifen aber auch neue Wahlhelfer gewinnen. 

Ihnen gilt der besondere Dank und die Anerkennung für das 
hohe Engagement. 

gez. Kersten Sickert
Amtsdirektor
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18. Burkersdorfer Kirmes am 11. November 2017 

Unser Motto:
„Hoch den Hintern und schwingt das Tanzbein 

am 11. 11. wird dieses Jahr wieder Kirmes sein!“

13.00 Uhr  traditioneller Umzug vom Marktplatz 
 durch Burkersdorf bis zur Pulsnitzhalle
14.00 Uhr     Eröffnung der Kirmes
                    Nachmittagsprogramm mit den Niederlausitzer   
 Blasmusikanten sowie den Kindern der Kita
 Regenbogen und der  Patenklasse, 
 selbstgebackenem Kuchen und Kaffee, Reiten, 
 Kinderschminken, Hüpfburg, Spielstände,Clown Andy     
19.30 Uhr     Kirmestanz mit Retroskop und Showeinlagen vom  
 Karnevalsclub Lauchhammer e.V.
                      

Die Versorgung übernimmt der Burkersdorfer Kirmes Klub, der 
SV Eintracht Ortrand und der Ortrander Spielmannszug.

Geehrt werden auch dieses Jahr unsere ältesten Bürger.

Kartenvorbestellungen und -verkauf bei Marita Breitfeld, Frau-
endorfer Strasse 16, 01990 Ortrand, Tel. 035755-50709 bzw. im 
Bürgerbüro der Stadt Ortrand, Tel.035755-605250.
Kartenvorverkauf:   10,00 €
Abendkasse:           12,00 €
Dieses Jahr gibt es keine Sitzplatzreservierungen; 
es ist freie Platzwahl.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

DER SPIELMANNSZUG ORTRAND E.V. 
SUCHT WIEDER NACHWUCHS !!!

Du wolltest schon immer mal ein Instrument spielen lernen? 
 ...dann bist du bei uns genau richtig! 
In unserem Verein kannst du Trommel, Querflöte, Lyra, 
Becken und Pauke spielen.
 
Alle interessierten Schüler ab der
1. Klasse können bei uns mitmachen.  
Wir bieten euch:
-  kostenlose Instrumente
-  ein aktives Vereinsleben (gemeinsame Auftritte, Weihnachts-

feier, Sommerfest, neue Freunde kennen lernen und vieles 
mehr)

-  musikalische Ausbildung ohne Vorkenntnisse

Ihr habt Lust bekommen?
Schaut einfach mal bei uns in der Übungsstunde vorbei.
Zeit:  Freitag von 17 – 19 Uhr                                                                                                                                 
Ort:  Oberschule Ortrand

Wir freuen uns auf euch!!!
Bei Fragen könnt ihr euch unter folgender Nummer melden:
0152/31887183          

BAUERNMARKT IN FRAUENDORF 
BEI KÜHLEM WETTER

Der Traditionsverein Frauendorf 1998 e.V. hatte am 7. Oktober 
2017 zum 29. Bauernmarkt nach Frauendorf eingeladen.
Eine bunte Mischung von mehr als 50 Händlern und Herstellern 
garantierten ein reichhaltiges Angebot an Waren und Speisen. 
So gab es wieder das beliebte Frauendorfer Bier aus Oberfran-
ken, sowie den süffigen Frauendorfer Wein aus Österreich und 
der Oberlausitz. 
Aber auch das Angebot des Glühweintrinkens wurde rege in An-
spruch genommen.
Der Traditionsverein bedankt sich ganz herzlich bei den vielen 
Gästen aus nah und fern, die sich trotz des kalten Wetters auf 
den Weg nach Frauendorf gemacht haben.
Danke sagen wir auch den zahlreichen Händlern und den vielen 
fleißigen Helfern.

Wir möchten Sie bereits heute zu unserem 
30. Bauernmarkt am 12. Mai 2018 

mit Traktorentreffen und Ausfahrt
einladen und freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch.

Hier die noch offenen Gewinnlosnummern:
17   /   198   /   345   /   420   /   465   /   525

Bei Gewinn bitte bei Jörg Döring unter Tel. 035755 / 50921 mel-
den.

Vorstand Traditionsverein Frauendorf 1998 e.V.

DRK-ORTSVEREIN ORTRAND INFORMIERT!!!

Wir, der DRK –Ortsverein Ortrand sind mit unserer Kleiderkam-
mer eine soziale Einrichtung in Ortrand und Umgebung.
Wir helfen bedürftigen und  sozial schwachen Menschen, indem 
wir  diese mit Bekleidung versorgen.

Immer wieder kommt es zu Engpässen bei der Versorgung. Wir 
möchten Sie daher  bitten uns zu unterstützen. Bitte  werfen 
Sie ihre Kleiderspenden nicht in die sich in Ortrand befindlichen 
Fremdcontainer (Edeka, Nahkauf, Penny, Netto). Was mit dem 
Inhalt dieser Container  passiert ist uns nicht bekannt.  Bei uns 
werden die Sachen nicht ins Ausland verkauft sondern vor Ort 
verteilt.

Unsere DRK-Container befinden sich  in Ortrand  auf dem Pend-
lerparkplatz, Schützenhausplatz sowie an der Tankstelle.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann werfen Sie die Klei-
derspenden bittein diese DRK- Container. Sie können Ihre Spen-
de auch gern in der Kleiderkammer  in Ortrand  Kirchplatz 6 im 
Vereinshaus abgeben. Wir sind  für Sie da Montag und  Donners-
tag von 10-12 Uhr sowie Dienstag von 10-13 Uhr.

Für Ihre Unterstützung sagt die DRK-Ortsgruppe Ortrand danke

DRK- Kleiderkammer

Öffnungszeiten
Dienstag 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstag nach Vereinbarung

unter Telefonnummer: 015758230635 Frau Gerlach
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ERGEBNISSE DER WAHL ZUM DEUTSCHEN BUNDESTAG AM 24. SEPTEMBER 2017

Verkehrsteilnehmerschulung in Frauendorf

Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung  findet am 
Dienstag, den 21.11.2017, 19.00 Uhr in der Feuerwehr statt.

Die Schulung ist kostenlos

Verkehrsteilnehmerschulung in Lindenau

Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung  findet am 
Mittwoch, den  22.11.2017, 19.00 Uhr in der Feuerwehr statt.

 Die Schulung ist kostenlos

NACHRUF

Tiefbewegt und mit großer Anteilnahme trauern wir um unser langjähriges Mitglied des Seniorenbeirates

Sonja Reinhold
Danke für die geleistete Arbeit zum Wohle der Senioren unseres Amtes. Wir werden Sonja als engagierten 

und lebensfrohen Menschen in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand
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Anzeigen

Anzeigen geben Sie bitte in der Druckerei auf. Druck+Satz Offsetdruck, Gewerbestraße 17, 01983 Großräschen, Telefon: 035753/17702, 
Fax: 035753/69190, E-Mail: beratung@drucksatz.com

Stadtgeschichts- und Schradenmuseum Ortrand
mit Joachim-Schmidt-Galerie

Zentrum für Heimatgeschichte und Kunst
Kirchplatz 6, 01990 Ortrand

Internet: www.amt-ortrand.de

Öffnungszeiten: Montag von 17.00 bis 19.00 Uhr und nach
Voranmeldung unter der Tel.-Nr. 035755/605250 oder Fax
035755/605230.

Wahrnehmung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes 
für den Bereich Ortrand

Zuständig für Wohngeld- und Kinderzuschlagsangelegenhei-ten 
im Amtsbereich Ortrand ist der LK OSL in Senftenberg, 
Dubinaweg 1.

Die Mitarbeiterinnen sind wie folgt telefonisch erreichbar:
Frau Kossack - Tel. 03573 / 8704192
Frau Lößner - Tel. 03573 / 8704193
Frau Patting - Tel. 03573 / 8704194
Frau Laurisch - Tel. 03573 / 8704190

VERANSTALTUNGSPLAN DES SENIORENCLUBS 
ORTRAND IM MONAT

NOVEMBER

Mittwoch, 01.11.2017  
14.00-16.00 Uhr Clubnachmittag
Donnerstag, 02.11.2017
17.00-18.00 Uhr   Wir gehen kegeln 
Montag, 06.11.2017
   Clubfahrt zum Oberlausitzer Hubertusfest
Dienstag, 07.11.2017                                                                                                                        
13.30-16.00 Uhr   Spiele- und  Handarbeitsnachmittag
Mittwoch, 08.11.2017
14.00-16.00 Uhr Spielenachmittag

Montag, 13.11.2017                                                                                                                        
09.30-10.30 Uhr Seniorensport
Dienstag, 14.11.2017                                                                                                                        
13.30-16.00 Uhr   Spielenachmittag
Mittwoch, 15.11.2017
14.00-16.00 Uhr Clubnachmittag
Freitag, 17.11.2017
13.00-15.00 Uhr Wir treffen uns in der KITA zum Vorlesen
Montag, 20.11.2017
09.30-10.30 Uhr Seniorensport 
Dienstag, 21.11.2017                                                                                                                        
13.30-16.00 Uhr   Spiele- und  Handarbeitsnachmittag
Mittwoch, 22.11.2017
14.00-16.00 Uhr Spielenachmittag
Montag, 27.11.2017
09.30-10.30 Uhr Seniorensport
Dienstag, 28.11.2017                                                                                                                        
13.30-16.00 Uhr   Spiele- und  Handarbeitsnachmittag
Mittwoch, 29.11.2017
14.00-16.00 Uhr Es kommen die Kinder zu uns
Donnerstag, 30.11.2017
09.30-10.30 Uhr Wir gehen in die Arche Noah 
   zum Adventsgestecke basteln

Am Dienstag und Mittwoch sind wir ab 12.00-16.00 Uhr im Club 
zu erreichen unter der Tel.-Nr. 0152-27292647
Die Plätze im Bus zur Clubfahrt sind leider alle belegt.

Änderungen sind möglich; wir bitten dafür um Ihr Verständnis

Wir freuen uns über jeden, der uns besucht.
Die Clubleitung

Ende der redaktionellen Verantwortung des Amtes Ortrand 
und der jeweiligen Gemeinden
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